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§ 21 PBVG Zentralausschuß
 PBVG - Post-Betriebsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2021

§ 21.

Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe umfaßt, die eine wirtschaftliche Einheit bilden und zentral verwaltet

werden, ist ein Zentralausschuß zu bilden.
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